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Möglichkeiten der Umwandlung einer bestandenen und benoteten 
Modulprüfung in eine unbenotete Modulprüfung gemäß APO1 §16 

(in Verbindung mit den jeweiligen fachspezifischen Bestimmungen) 

 

2-Fächer-Bachelor:  

Ethnologie bis zu 20 C im Kerncurriculum und bis zu weitere 6 C im Profil (wenn abgeschlossen) 

GeFo  bis zu 20 C im Kerncurriculum und bis zu weitere 6 C im Profil (wenn abgeschlossen) 

MIS  bis zu 18 C im Fachstudium und bis zu weitere 6 C im Profil (wenn abgeschlossen) 

Politik  bis zu 20 C im Kerncurriculum und bis zu weitere 6 C im Profil (wenn abgeschlossen) 

Soziologie bis zu 12 C im Kerncurriculum und bis zu weitere 6 C im Profil (wenn abgeschlossen) 

Sport  bis zu 20 C im Kerncurriculum und bis zu weitere 6 C im Profil (wenn abgeschlossen) 

Mono-Bachelor:  

Ethnologie bis zu 27 C im Kerncurriculum, bis zu 12 C im außerfachlichen Kompetenzbereich, bis zu 12 C im 
Professionalisierungsbereich, darunter zu je 6 C im Optionalbereich bzw. Schlüsselkompetenzen 

IIS bis zu 30 C im Fachstudium, darunter bis zu 14 C im Schwerpunkt, bis zu 14 C im außerfachlichen 
Kompetenzbereich und im Professionalisierungsbereich bis zu 12 C, darunter zu je 6 C im 
Optionalbereich bzw. Schlüsselkompetenzen 

Politik insgesamt bis zu 50 C, aufgeteilt für das Fachstudium und Methoden bis zu 26 C, im 
Kompetenzbereich bis zu 12 C und im Professionalisierungsbereich bis zu 12 C, darunter zu  
je 6 C im Optionalbereich bzw. Schlüsselkompetenzen 

Soziologie bis zu 19 C im Kerncurriculum, bis zu 12 C im außerfachlichen Kompetenzbereich, bis zu 12 C im 
Professionalisierungsbereich, darunter zu je 6 C im Optionalbereich bzw. Schlüsselkompetenzen 

SoWi PO ab 2015) 
insgesamt bis zu 30 C, aufgeteilt in die Bereiche Sozialwissenschaften und Methoden bis zu 6 C, 
in den drei Fachgebieten jeweils bis zu 12 C. 
Wenn in den drei Fachgebieten bereits unbenotete Module eingebracht sind, verringert sich die Anzahl der umzuwandelnden 
Credits entsprechend. Wenn im Bereich Schlüsselkompetenzen mehr als 10C aus generell unbenoteten Modulen erworben werden, 
verringert sich der Gesamtumfang von 30 Credits entsprechend. 

 

PO bis 2014) 
insgesamt bis zu 46 C, aufgeteilt in den Bereich Sozialwissenschaften und Methoden bis zu 10 C, 
in den drei Fachgebieten jeweils bis zu 10 C, SK bis zu 6 C. 

 

Masterstudiengänge: 

In den Masterstudiengängen gibt es KEINE Streichoption. 

Ausnahme: Master of Education: 
Hier kann ein beliebiges Modul aus den Bildungswissenschaften ohne Note ausgewiesen werden. 

 
1 Siehe hierzu: Allgemeine Prüfungsordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge sowie sonstige Studienangebote an der Universität Göttingen (APO) 
§16 Abs. 9 S. 2: „2Die Summe der […] unbenoteten sowie der regulär unbenoteten Modulprüfungen in einem Studiengang oder Teilstudiengang darf ein 
Drittel der in diesem Studiengang oder Teilstudiengang erforderlichen Anrechnungspunkte nicht überschreiten […].“ 


